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1 Bedarfsdeckung  

Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen gesamten

leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen von OIE zu decken.

Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung

regenerativer Energiequellen.

2 Preisänderungen  

2.1 Änderungen der Preise werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach

öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der

beabsichtigten Änderung erfolgen muss. OIE ist verpflichtet, zu den

beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine

briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf ihrer

Internetseite zu veröffentlichen.

2.2 Ändert OIE die Preise, kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist kündigen.

2.3 Änderungen der Preise werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der

bei einer Kündigung des Vertrages mit OIE gemäß Ziffer 2.2 Teil I der AGB die

Einleitung eines Wechsels des Versorgungsverhältnisses durch entsprechenden

Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist.

2.4 Die Kündigung bedarf der Textform. OIE soll eine Kündigung innerhalb einer Frist

von zwei Wochen nach Eingang in Textform bestätigen.

3  Umfang der Versorgung  

3.1 OIE ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der

Versorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die

ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des

Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder

druckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Preisen und

Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der

Versorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.    

3.2 OIE ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden zu befriedigen und für die Dauer

des Vertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe der Ziffer 3.1

Teil I der AGB jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,    

 1. soweit die Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen    

vorsehen,

 2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die  Anschluss-    

nutzung  nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2

und 5 der Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen hat oder

 3. soweit und solange OIE an dem Bezug oder der    

vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige

Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs.

1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden

kann, gehindert ist.

3.3  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist,

soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des  

Netzanschlusses handelt, OIE von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht,

soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen von OIE nach Ziffer

16 Teil I der AGB beruht. OIE ist verpflichtet, ihren Kunden auf Verlangen

unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber

zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt

sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

4 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;

Mitteilungspflichten  

 Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung

zusätzlicher Gasgeräte sind OIE mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche

Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung

kann OIE in Teil II der AGB regeln.  

5 Messeinrichtungen  

5.1  Das von OIE gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b des

Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.    

5.2 OIE ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der

Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte

Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der

Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei OIE, so hat er OIE zugleich mit der

Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen OIE

zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen

überschreitet, sonst dem Kunden.    

6 Zutrittsrecht  

 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis

versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder von

OIE den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit

dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der

Messeinrichtungen nach Ziffer 8 Teil I der AGB erforderlich ist. Die

Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch

Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche

vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten.

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich

sind.    

7 Vertragsstrafe  

7.1  Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung

der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist OIE

berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des

unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer

täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn

Stunden nach dem für den Kunden geltenden Preis zu berechnen.  

7.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder

grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen

Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den

der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Preis

zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs

Monaten verlangt werden.

7.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht

nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der

Ziffern 7.1 und 7.2 Teil I der AGB für einen geschätzten Zeitraum, der längstens

sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

8 Ablesung  

8.1 OIE ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die

sie vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung

durchführenden Dritten erhalten hat.  

8.2 OIE kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom

Kunden abgelesen werden, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach Ziffer 9.1 Teil I der AGB,

2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung  

der Ablesung erfolgt.

Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm

nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch

nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

8.3 Wenn der Netzbetreiber oder OIE das Grundstück und die Räume des Kunden

nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf OIE den Verbrauch auf der

Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch

vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen

Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte

Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

9 Abrechnung  

9.1 Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe  der Ziffer 2 Teil II der AGB  abgerechnet.  

9.2 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängigen

Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig

berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der

für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu

berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und

erlösabhängiger Abgabensätze.

10 Abschlagszahlungen  

10.1 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann OIE für das nach

der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese

ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch

im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung

nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen

Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein

Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

10.2 Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden

Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend

angepasst werden.  

10.3 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt

wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens

aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des

Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu

erstatten.

11 Vorauszahlungen  

11.1 OIE ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungszeitraumes

Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund

zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht

oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der

Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei

sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie

die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.  

11.2 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden

Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer

Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist,

so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungs-

zeitraum über mehrere Monate und erhebt OIE Abschlagszahlungen, so kann OIE

die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die

Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. Eine

Vorauszahlung wird nicht vor Beginn der Lieferung fällig.

11.3 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann OIE beim Kunden einen Bargeld-

oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.  

12 Sicherheitsleistung  

12.1 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziffer 11 Teil I der AGB nicht bereit oder

nicht in der Lage, kann OIE in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.  

12.2 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs verzinst.

12.3 Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht

unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis

nach, so kann OIE die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsauf-

forderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu

Lasten des Kunden.  

12.4 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr

verlangt werden kann.

Teil I:  Vertragsbedingungen in enger Anlehnung an die Vorschriften der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die

Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), zuletzt geändert durch Artikel 4 des

Gesetzes vom 4. November 2010 (BGBI. I S. 1483) ; angepasst an die relevanten Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes vom 26. Juli 2011 (BGBl I, S. 1554)  
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13 Rechnungen und Abschläge  

13.1 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die

für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in

allgemein verständlicher Form auszuweisen.

13.2 OIE hat in Teil II der AGB mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben.  

14 Zahlung, Verzug  

14.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem  von OIE angegebenen Zeitpunkt,

frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen

gegenüber OIE zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder

2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund

mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen

Abrechnungszeitraum ist und

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt  

und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des

Messgeräts festgestellt ist.  

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

14.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann OIE, wenn sie erneut zur Zahlung auffordert

oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch

entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die

pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen.

Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.  

14.3 Gegen Ansprüche von OIE kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder

rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.  

15 Berechnungsfehler  

15.1 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der

Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des

Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung von OIE zurückzuzahlen

oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers

nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so

ermittelt OIE den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus

dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung

des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen

Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu

berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen

Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und

dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu

legen.

15.2 Ansprüche nach Ziffer 15.1 Teil I der AGB sind auf den der Feststellung des

Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung

des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall

ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

16 Unterbrechung der Versorgung  

16.1 OIE ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde einer vertraglichen

Verpflichtung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die

Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung,

Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.  

16.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer

Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist OIE berechtigt, die vier Wochen nach

Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24

Abs. 3 der Niederdruckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der

Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung

außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde

darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen

nachkommt. OIE kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der

Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der

Zuwiderhandlung steht.  

16.3 Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden drei Werktage im

Voraus anzukündigen.  

16.4 OIE hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die

Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der

Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten

können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden, die

pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen.

Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der

Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.  

17 Kündigung  

17.1 Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines

Kalendermonats gekündigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt,

den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu

kündigen.  

17.2 Die Kündigung bedarf der Textform. OIE soll eine Kündigung des Kunden

innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform bestätigen.  

17.3 OIE darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages,

insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

18 Fristlose Kündigung  

OIE ist in den Fällen nach Ziffer 16.1 Teil I der AGB berechtigt, das

Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur

Unterbrechung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten

Zuwiderhandlungen nach Ziffer 16.2 Teil I der AGB ist OIE zur fristlosen

Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Ziffer

16.2 Satz 2 und 3 Teil I der AGB gilt entsprechend.

Teil II:  Ergänzungen  

  

1. Ablesung der Messeinrichtungen  

1.1 Die OIE AG kann dem Kunden zum Zwecke der Ablesung der Messeinrichtungen

eine Ablesekarte übersenden. In diesem Fall hat der Kunde den Zählerstand

innerhalb von 4 Wochen der OIE AG mitzuteilen. Teilt der Kunde den Ablesestand

nicht innerhalb von 4 Wochen der OIE AG mit, so ist OIE AG berechtigt, den

Verbrauch des Kunden auf der Grundlage der letzten Ablesung bzw. bei

Nichtvorlage von Ablesewerten (z. B. Neukunde) auf Basis eines

durchschnittlichen Verbrauches von vergleichbaren Kunden unter angemessener

Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu schätzen.

1.2 Stellt ein Kunde einen Antrag auf Nachprüfung der Messeinrichtungen gemäß

Ziffer 5.2 Abs. 2 Teil I der AGB bei der OIE AG, hat dies in Textform zu erfolgen.  

2. Rechnungsstellung, Zahlungsweisen  

Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich mit Ablauf eines Abrechnungsjahres

(= Jahresturnus) mit der Jahresrechnung. Abweichend davon kann die

Rechnungsstellung monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich erfolgen. Der Kunde

kann den gewünschten Rechnungsturnus an OIE mitteilen. Jede zusätzliche,

unterjährige Rechnung wird dem Kunden mit 11,90 Euro in Rechnung gestellt.

Sofern eine elektronische Übertragung der Messwerte für diese unterjährigen

Rechnungsstellungen nicht verfügbar ist, ist der Kunde als Voraussetzung für die

von ihm gewünschte Rechnungsstellung dazu verpflichtet, die zum Stichtag

vorliegenden Messwerte an OIE AG spätestens 10 Werktage nach dem jeweiligen

Stichtagsdatum zu übermitteln. OIE AG informiert den Kunden unverzüglich,

nachdem der Kunde seinen Wunsch nach zusätzlichen monatlichen,

vierteljährlichen oder halbjährlichen Rechnungen gegenüber OIE AG geäußert hat,

über den Termin für den jeweiligen Stichtag. Liegen OIE AG 10 Werktage nach

dem Stichtagsdatum keine Messwerte des Kunden für den Stichtag vor, ist OIE AG

berechtigt, die vom Kunden gewünschte zusätzliche Rechnung auf Basis von

Schätzwerten unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen

Verhältnisse zu erstellen.   

Der Kunde hat die Möglichkeit, am Bankeinzug mittels Lastschriftverfahren von

einem inländischen Konto teilzunehmen oder fällige Abschlagsbeträge und

Rechnungsbeträge selbst zu überweisen.  

3. Zahlungsverzug; Unterbrechung der Versorgung  

3.1 Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von der OIE AG angegebenen

Fälligkeitstermins schriftlich angemahnt. Die dadurch entstehenden Kosten

werden dem Kunden mit einer Pauschale berechnet.

3.2 Bei Zahlungsverzug, Unterbrechung der Versorgung und Wiederherstellung der

Versorgung werden folgende Pauschalen in Rechnung gestellt:

 Euro

Mahnung   5,00

Telefoninkasso 15,00

Nachinkassogang 52,90

Versuch der Unterbrechung/

Unterbrechung der Versorgung 54,90

Wiederherstellung der Versorgung

während der üblichen Arbeitszeit 71,28

  

Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht oder

wesentlich niedriger als die Pauschale entstanden ist.

3.3 Die OEI AG behält sich vor, die tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung zu

stellen.

3.4 Der Kunde hat der OIE AG anfallende Bankkosten für Rücklastschriften zu

erstatten.

4. Umsatzsteuer  

Der Betrag für zusätzliche Rechnungsstellungen gemäß Ziffer 2 Teil II der AGB und

für die Wiederherstellung der Versorgung gemäß Ziffer 3 Teil II der AGB enthält

die Umsatzsteuer in der im Liefer-/ Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich

festgelegten Höhe (zzt. 19 %). Die Kosten aus Zahlungsverzug (Mahnung,

Telefoninkasso, Nachinkassogang), Versuch der Unterbrechung der Versorgung

und Unterbrechung der Versorgung unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

5. Mitteilungspflichten  

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen, die Verwendung

zusätzlicher Verbrauchsgeräte sowie die Änderung der Bedarfsart sind dem OIE

schriftlich mitzuteilen.  

6. Verwendungshinweis  

Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden,

es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der

Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als

Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich

bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.  

7. OIE Kundenservice  

Haben Sie noch Fragen (Beanstandungen) zur Rechnung oder zur

Energielieferung? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.  

OIE Kundenservice, Postfach 1769, 50307 Brühl

Mo. – Fr.: 7.00 Uhr – 20.00 Uhr, Sa.: 8.00 Uhr – 14.00 Uhr

Für Haushaltskunden: T 0800-88 88 876*, F 0800-88 88 873*,

E oie-kundenservice@rwe.de

Für Gewerbe- u. Landwirtschaftskunden: T 0800-99 44 018*,

F 0800-99 44 008*, E oie-kundenservice@rwe.de

*kostenfreie Service-Hotlines

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität

und Gas  

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen über

das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungs-

verfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter

folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,

Telekommunikation, Post, Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 8001,

53105 Bonn Mo. - Fr.: 09.00 – 15.00 Uhr, T 030 22480 - 500 oder 0180 5 101000

Bundesweites Infotelefon (Festnetzpreis 14ct/min; Mobilfunkpreise maximal  

42 ct/min), F 030 22480 - 323 E verbraucherservice-energie@bnetza.de

Zur Beilegung von Streitigkeiten können Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ein

Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. beantragt werden.

Voraussetzung dafür ist, dass unser OIE-Kundenservice angerufen und keine

beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Schlichtungsstelle Energie

e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin - T 030 27 57 240 –0, F 030 27 57 240 -69

Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de,  

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

  

Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 §

2 Abs. 3 S. 2 EGBGB sind grau hinterlegt.
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